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GEMEINDE DENKLINGEN – 
IHR DIGITALES AMT 
Die Gemeinde Denklingen bietet Ihnen die Möglichkeit viele Ihrer Anliegen online zu er-
ledigen. Besuchen Sie uns auf www.denklingen.de. Für eine persönliche Erledigung 
Ihrer Anliegen stehen Ihnen die Mitarbeiter im Rathaus zur Verfügung.

ÖFFNUNGSZEITEN
MO – DI 	 08.00 – 12.00 Uhr
DO – FR 	 08.00 – 12.00 Uhr
DO 	 14.00 – 18.00 Uhr
Außerhalb unserer Öffnungszeiten bieten wir gerne 
Termine nach Vereinbarung an

AUS DEM RATHAUS
NOTRUFE TELEFON
Feuerwehr und Rettungsdienst 112

Ärztlicher Notdienst bei geschlossenen Arztpraxen 116 117

Polizei 110

Krankenhaus Landsberg 0 81 91/3330

Krankenhaus Schongau 0 88 61/2150

Wasserversorgung 0 82 43/8533343

IHRE ANSPRECHPARTNER IM RATHAUS
RAUM TELEFON / FAX E-MAIL

Zentrale Telefon 0 82 43/8 53 33-33 gemeinde@denklingen.de

Zentrale Fax 0 82 43/8 53 33-544 standesamt@denklingen.de

Braunegger, Andreas 6 0 82 43/8 53 33-38 buergermeister@denklingen.de

Breibinder, Markus 9 0 82 43/8 53 33-37 markus.breibinder@denklingen.de

Baur, Daniel 4 0 82 43/8 53 33-31 daniel.baur@denklingen.de

Gröger, Waltraud 8 0 82 43/8 53 33-38 waltraud.groeger@denklingen.de

Jost, Birgit 7 0 82 43/8 53 33-36 birgit.jost@denklingen.de

Losert, Tamara 5 0 82 43/8 53 33-40 tamara.losert@denklingen.de

Schmeiser, Andrea 3 0 82 43/8 53 33-35 andrea.schmeiser@denklingen.de

Ettner, Verena 10 0 82 43/8 53 33-32 verena.ettner@denklingen.de

Steer, Lisa-Maria 2 0 82 43/8 53 33-33 lisa-maria.steer@denklingen.de

Baumgartner, Amelie 11 0 82 43/8 53 33-42 amelie.baumgartner@denklingen.de

Die detaillierten Zuständigkeiten Ihrer Ansprechpartner finden Sie unter www.denklingen.de

Beim Fundamt der Gemeinde Denklingen wurde folgendes abgegeben:

1 goldener Ohranstecker, 1 schwarze Grundigkopfhörer, 
1 Canicom 800 Handsender Ferntrainer, 1 Doss Soundbox,
1 Schlüssel mit KTM-Schlüsselband

Die rechtmäßigen Eigentümer dieser Fundgegenstände  
können sich bei der Gemeinde Denklingen melden.

FUNDAMT
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Andreas Braunegger
Erster Bürgermeister

LIEBE BÜRGERINNEN 
UND BÜRGER,

Grußwort zum Neuen Jahr 2026
Während wir gemeinsam in das Jahr 2026 blicken, erfüllt mich 
sowohl Dankbarkeit für das Vergangene als auch Hoffnung für 
das Kommende.

Das zurückliegende Jahr hat uns wieder vor Augen geführt, 
wie wertvoll das Miteinander in unserer Gemeinde ist. Ihre Be-
reitschaft zur Zusammenarbeit, Ihr Vertrauen in die Gemeinde-
arbeit und Ihr Engagement für unsere Gemeinde Denklingen 
mit seinen Ortsteilen Denklingen I Epfach I Dienhausen ha-
ben mich tief beeindruckt. Dafür möchte ich Ihnen von Herzen 
danken.

In einer Zeit, die von vielen Herausforderungen geprägt ist, ha-
ben Sie gezeigt, dass der Zusammenhalt in unserer Gemeinde 
stark ist. Dennoch weiß ich, dass wir noch besser werden kön-
nen – im Zuhören, im Verstehen unterschiedlicher Standpunkte 
und in der gemeinsamen Suche nach Lösungen.

Für das neue Jahr 2026 wünsche ich mir, dass wir noch mehr 
aufeinander zugehen, dass wir das Gespräch suchen, bevor 
Missverständnisse entstehen, und dass wir gemeinsam an 
einer Zukunft arbeiten, in der sich alle Generationen in Denk-
lingen wohlfühlen.

Vor allem aber wünsche ich Ihnen und Ihren Familien Gesund-
heit – denn sie ist das Fundament für alles andere. Mögen Sie 
mit Zuversicht und Kraft durch das neue Jahr gehen.

Lassen Sie uns 2026 zu einem Jahr machen, in dem wir noch 
enger zusammenrücken, in dem wir einander mit Respekt be-
gegnen und in dem wir gemeinsam die Weichen für eine gute 
Zukunft unserer Gemeinde stellen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes 
und erfülltes Jahr 2026.

Bürgerversammlung
Die Bürgerversammlung am 18. November 2025 im Bürger- 
und Vereinszentrum war wieder ein wichtiger Termin für unsere 
Gemeinde. Auch wenn Landrat Thomas Eichinger kurzfristig we-
gen eines wichtigen Termins absagen musste, konnten wir alle 
vorab eingegangenen Fragen beantworten und hatten einen 
konstruktiven Austausch mit Ihnen.

Unsere Finanzlage – Klartext ohne Beschönigung
Nach dem erfolgreichen Abschluss unserer großen Bauprojekte 
der vergangenen Jahre müssen wir uns nun einer neuen Reali-
tät stellen. Die bereits 2023 prognostizierte schwierige Haus-
haltslage ist eingetreten und zeigt sich besonders deutlich bei 
den Gewerbesteuereinnahmen:

Der dramatische Rückgang:
Von 4,199 Millionen Euro im Jahr 2023 auf nur noch 2,163 Mil-
lionen Euro in 2024. Für 2025 hatten wir ursprünglich 1,045 
Millionen Euro veranschlagt, rechnen aber realistisch nur noch 
mit 322.815 Euro. Das ist ein Einbruch um über 90  Prozent 
gegenüber 2023 – eine Entwicklung, die unsere Handlungs-
spielräume massiv einschränkt.

Aber es gibt auch positive Entwicklungen:
Wir haben den Kredit aus dem Jahr 1994 vollständig getilgt, 
wodurch sich unsere jährliche Zinsbelastung reduziert hat. 
Unser Schuldenstand sank von 18,476 Millionen Euro (Ende 
2023) auf 17,763 Millionen Euro (Ende 2024) – ein planmäßi-
ger Rückgang von etwa 713.000 Euro.

Kassenstand und Rücklagen – Solide Basis trotz Herausfor-
derungen
Der Kassenstand belief sich zum Jahresende 2024 auf 4,437 
Millionen Euro, was einem Rückgang von rund 1,5 Millionen 
Euro entspricht. Aktuell verfügen wir über 1,492 Millionen Euro 
Kassenmittel.

Gemeinde
DENKLINGEN
Denklingen Epfach Dienhausen
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Besonders erfreulich: Trotz der angespannten Lage konnten wir 
4,703 Millionen Euro der allgemeinen Rücklage zuführen – ein 
Betrag, der ursprünglich gar nicht eingeplant war. Das zeigt, 
dass wir auch in schwierigen Zeiten verantwortlich wirtschaften.
Die Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungs-
haushalt fiel mit 1,284 Millionen Euro deutlich geringer aus als 
die veranschlagten 3,409 Millionen Euro – ein weiteres Zeichen 
für unsere solide Haushaltsführung.

Kreisumlagezahlungen – Entlastung in Sicht
Nach dem Höchststand von 3,967 Millionen Euro im Jahr 
2024 sinken die Kreisumlagezahlungen 2025 auf 3,573 Mil-
lionen Euro. Aufgrund der niedrigeren Umlagekraft durch die 
zurückgehenden Einnahmen rechnen wir für 2026 mit einer 
weiteren deutlichen Entlastung auf voraussichtlich 2,561 Mil-
lionen Euro.

Abgeschlossene Projekte – Investitionen in die Zukunft
2024 flossen noch 234.000 Euro in unsere Kindertagesstätte. 
Die großen Bauprojekte sind nun praktisch abgeschlossen. Drei 
wichtige Vorhaben, für die bereits in den Jahren 2022 bis 2024 
Vorarbeiten geleistet wurden, konnten 2025 erfolgreich umge-
setzt werden:
• �Sanierung Regenwasserbecken Denklingen – für besseren 

Hochwasserschutz

• �Erneuerung Wasserleitung Tulpenstraße – für sichere Trink-
wasserversorgung

• �Erschließung Baugebiet Flurstück Nr. 1/15 (Diese Maß-
nahme wird von den Anliegern bezahlt.)

Ihre Anliegen und Anregungen
Die Bürgerversammlung zeigte wieder, wie wichtig Ihnen un-
sere Gemeinde ist. 
• �Pius Preisinger fragte nach dem geplanten Batteriespeicher 

und Bürgerbeteiligung – ein Projekt, das wir transparent ent-
wickeln werden. 

• �Johann Faber regte ein Hinweisschild zur Städtepartnerschaft 
mit Maria Saal an – eine schöne Idee, die wir gerne umsetzen 
möchten bzw. schon umgesetzt haben.

• �Cornelia Lang brachte das Thema Nachbarschaftshilfe ein – 
ein wichtiger sozialer Baustein, den wir in Zukunft aufgreifen 
wollen. 

• �Manfred Weizenhöfer wies auf die Radweg-Problematik zwi-
schen Denklingen und Leeder hin – bessere Beschilderung 
könnte hier helfen. Hier wurden bereits Maßnahmen getrof-
fen.

• �Michaela Hundt fragte nach betreutem Wohnen, möglicher
weise mit Unterstützung der Sofie-Geiger-Stiftung – ein The-
ma, das angesichts des demografischen Wandels immer 
wichtiger wird. 

• �Walter Eglhofer interessierte sich für die finanzielle Lage des 
Bürger- und Vereinszentrums.

Alle diese Anregungen nehmen wir ernst und prüfen die Um-
setzungsmöglichkeiten im Rahmen unserer finanziellen Mög-
lichkeiten.

Ausblick – Realistische Planung für schwierige Zeiten
Die kommenden Jahre bleiben herausfordernd. Bei prognos-
tizierten Gewerbesteuereinnahmen von nur 322.815 Euro für 
2025 wird sich die angespannte Haushaltslage zunächst fort-
setzen. Eine Verbesserung der Einnahmensituation ist frühes-
tens ab 2026 möglich – allerdings nur unter der Voraussetzung 
einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung.

Unser Kurs ist klar:
Wir werden die verfügbaren Mittel sorgsam einsetzen und 
neue Investitionen auf das absolut Notwendige beschränken, 
um die finanzielle Handlungsfähigkeit unserer Gemeinde zu 
erhalten. Gleichzeitig bleiben wir offen für wichtige Zukunfts-
projekte, die unsere Gemeinde stärken.

Gemeinsam durch schwierige Zeiten
Diese Phase erfordert von uns ALLEN Verständnis und Geduld. 
Aber ich bin überzeugt: Mit unserer soliden Haushaltsführung, 
den aufgebauten Rücklagen und Ihrem Engagement werden 
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wir diese Herausforderungen meistern und die Gemeinde 
Denklingen mit Ihren Ortsteilen Denklingen I Epfach I Dien-
hausen weiter voranbringen.
Bleiben Sie mit uns im Gespräch – Ihre Ideen und Ihr Engage-
ment sind wichtiger denn je.

Klausur vom Gemeinderat
Bereits am Samstag, den 22.11.2025 setzte sich der Gemein-
derat zu verschiedenen Themen im Rathaus zu einer Klausur 
zusammen.
Die Friedhofsatzung sowie die Gebührensatzung wurde vom 
Gemeinderat mit Unterstützung von der Firma Aeternitas aus 
Bonn sowie vom Steinmetz Hermann Ostler geprüft, verglichen 
und wurde neu erstellt. 
Auch die geplanten Ausgaben für 2026 wurden nochmals un-
ter Augenschein genommen und dementsprechend geplant.

Windpark Denklingen –  
Ein Projekt vor dem Aus
Ich darf Ihnen mitteilen, dass das geplante Windpark-Projekt in 
unserer Gemeinde einen herben Rückschlag erlitten hat. Das 
Landratsamt Landsberg am Lech hat den Vorbescheid für die 
sechs geplanten Windenergieanlagen im Oktober abgelehnt – 
der Grund sind militärische Restriktionen der Bundeswehr, die 
einer Umsetzung entgegenstehen.

Was bedeutet das für Denklingen?
Für unsere Gemeindekasse entstehen 
glücklicherweise keine direkten finan-
ziellen Verluste, da wir selbst keine In-
vestitionen in das Projekt getätigt haben. 
Der Vertrag besteht zwischen den Bayeri-
schen Staatsforsten und der ABO Energy. 
Dennoch müssen wir schweren Herzens 
auf die erhofften Einnahmen verzichten, 
die der Windpark in den kommenden 
Jahren in unsere Gemeindekasse ge-
spült hätte.

Die ursprünglich geplanten sechs An-
lagen sollten jährlich rund 81 Millionen 
Kilowattstunden sauberen Strom produ-
zieren und dabei knapp 61.000 Tonnen 
CO₂ einsparen – ein wichtiger Beitrag 
zum Klimaschutz, der nun leider nicht 
realisiert werden kann.

Ein Funken Hoffnung bleibt
ABO Energy prüft derzeit noch eine klei-
ne Restfläche innerhalb des Plangebiets, 
für die die militärischen Restriktionen 

nicht gelten. Hier könnte theoretisch eine stark verkleinerte Va-
riante mit ein bis drei Windkraftanlagen entstehen. Ich muss 
jedoch ehrlich sagen: Die Aussichten dafür sind sehr gering.

Dennoch werden wir weiterhin nach Möglichkeiten suchen, 
unseren Beitrag zur Energiewende zu leisten und gleichzeitig 
die Gemeindefinanzen zu stärken.

Ich werde Sie über alle weiteren Entwicklungen auf dem Lau-
fenden halten.

Anpassung des Winterdienstes –  
Neue Regelungen ab Winter 2025/26
In der Klausursitzung vom 22. November 2025 wurde ein wich-
tiges Thema diskutiert, das uns alle betrifft: die Neuausrichtung 
unseres kommunalen Winterdienstes. Nach eingehender Bera-
tung hat der Gemeinderat beschlossen, den Winterdienst künf-
tig gezielter und umweltbewusster zu gestalten.

Was ändert sich konkret?
Ab dem kommenden Winter werden wir nicht mehr bei jedem 
Schneefall automatisch alle Straßen und Stichstraßen vollstän-
dig räumen. Diese Praxis, die bereits in vielen anderen Ge-
meinden erfolgreich umgesetzt wird, bringt mehrere Vorteile 
mit sich:

Gemeinde
DENKLINGEN
Denklingen Epfach Dienhausen

Blau gepunktet = Ausschlusstlächen der Bundeswehr
* Außenlandepunkte/ Pflichtmeldepunkte Rad1us 2.000 m

Anllugschnese nach Altenstadt Rad1us 1.0009 m

Rosa Bei Vorranggebieten gilt "Rotor
außen". EinWindred dürfte also auf
der Grenze des Vorranggebiets stehen
und der Rotor ragt darüber hinaus.
Nun istes aber so, dass der Rotor
einesWindrads nicht in die blaue
Fläche ragen darf. Daherwurde ein
Puffer festgelegt (75 m laut 84 Abs. 3
WindBG), sodass eine Referenzanlage
außerhalp der rosa Fläche im rot
schraffierten Bereich gehen würde.
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Weiterhin prioritär geräumt und gestreut werden:
• �Alle Kreuzungen und Einmündungen
• �Steigungen und gefährliche Straßenabschnitte
• �Hauptverkehrsstraßen
• �Zufahrten zu wichtigen öffentlichen Einrichtungen

Umwelt und Gemeinschaft im Fokus
Diese Anpassung dient nicht nur dem Umweltschutz durch re-
duzierten Salz- und Streumitteleinsatz, sondern berücksichtigt 
auch die Bedürfnisse unserer jüngsten Gemeindebürger. Ver-
schneite Nebenstraßen bieten Kindern wieder die Möglichkeit, 
unbeschwert mit ihren Schlitten unterwegs zu sein – ein Stück 
Kindheit, das in den letzten Jahren oft zu kurz kam.

Rechtliche Grundlagen
Gemäß der gesetzlichen Streu- und Räumpflicht sind Gemein-
den verpflichtet, die Verkehrssicherheit auf öffentlichen Stra-
ßen zu gewährleisten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass jede 
Straße bei jedem Schneefall vollständig geräumt werden muss. 
Die Verkehrssicherungspflicht erstreckt sich vorrangig auf:
• �Die Gewährleistung der Befahrbarkeit von Hauptverkehrs

wegen
• �Die Sicherung gefährlicher Stellen wie Steigungen und Kreu-

zungen
• �Die Aufrechterhaltung der Erreichbarkeit wichtiger Infrastruk-

tur

Nebenstraßen und Stichstraßen können bei geringer Verkehrs-
belastung und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegeben-
heiten mit reduzierter Intensität behandelt werden, solange 
die grundsätzliche Befahrbarkeit gewährleistet bleibt.

Gemeinsam durch den Winter
Wir bitten um Ihr Verständnis für diese sinnvolle Anpassung 
unseres Winterdienstes. Bei extremen Wetterverhältnissen 
werden selbstverständlich alle erforderlichen Maßnahmen er-
griffen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Wasserleitungsbau in Epfach:  
Kostenbewusste Lösung für bessere  
Wasserversorgung
Bei der Planung unserer neuen Wasserleitung und des Hoch-
behälters waren ursprünglich zwei Druckminderschächte in 
Epfach vorgesehen. Leider stellte sich heraus, dass ein Bau des 
geplanten Druckminderschachtes im Auenfeldweg aus Platz-
gründen nicht möglich war. Daher wurde im Auenfeldweg statt-
dessen ein Schieber eingeplant, während der Druckminder-
schacht nun neben der St.-Lorenz-Straße errichtet werden soll.

Warum ist dieser Neubau notwendig?
Der derzeit dort verbaute Druckminderschacht liegt direkt in 
der Straße und steht ständig unter Wasser. Dies führt immer 
wieder zu Problemen und beeinträchtigt die Funktionsfähig-
keit unserer Wasserversorgung. Eine Erneuerung ist daher 
dringend erforderlich.

Kostenbewusste Vergabe im Interesse aller
Bei der jüngsten Ausschreibung wurden uns leider Angebote 
unterbreitet, die deutlich über dem ursprünglich kalkulierten 
Leistungsverzeichnis lagen. Da überhöhte Baukosten direkt in 
die Wassergebührenkalkulation einfließen und somit alle Bür-
gerinnen und Bürger belasten würden, haben wir diese Ange-
bote nicht angenommen.

Um die Kosten für Sie als Verbraucher möglichst gering zu hal-
ten, werden wir nun alternative Wege prüfen. Geplant ist eine 
Direktvergabe mit Aufsplittung des Auftrages, um die Gesamt-
kosten zu senken und eine wirtschaftliche Lösung zu finden.

Verzögerung durch archäologische Funde
Zusätzlich haben archäologische Funde aus der Römerzeit in 
dem Baubereich zu einer zeitlichen Verzögerung geführt. Die 
notwendigen Grabungen befinden sich noch in einem frühen 
Stadium und werden voraussichtlich bis ins Frühjahr oder sogar 
bis zum Sommer nächsten Jahres andauern.

Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Verzögerung und ver-
sichern Ihnen, dass wir alles daran setzen, eine kostengünstige 
und nachhaltige Lösung für die Wasserversorgung in Epfach zu 
finden.

Letzte Chance für unsere Container!
Das neue Jahr ist bald da – und damit hoffentlich auch ein Umden-
ken bei der Nutzung unserer Glas- und Kleidercontainer in Epfach.

Das Problem: Es wird immer schlimmer
Ehrlich gesagt sind viele Bürger ziemlich frustriert. Statt dass sich 
die Situation verbessert, wird sie immer schlimmer. Die Contai-
ner sehen aus wie eine Müllhalde – und das geht so nicht weiter.

a
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Die Fakten:
• �Illegaler Müll wird einfach neben die Container gestellt
• �Die Gemeinde muss ständig teuer aufräumen lassen

Jetzt wird‘s ernst: Container weg bis Mitte Februar?
Viele Bürger haben die Nase voll! Wenn sich bis Mitte Februar 
nichts ändert, sind die Container weg. Für immer.

Was passiert ab sofort:
• �Bußgelder für alle, die illegal entsorgen
• �Reinigungskosten werden den Verursachern berechnet
• �Verstärkte Kontrollen

Was können Sie tun?
Ganz einfach:
• �Container nur für Glas und Kleidung nutzen
• �Anderen Müll richtig entsorgen
• �Fehlverhalten ansprechen, wenn Sie es sehen
• �Bei wiederholten Verstößen die Gemeinde informieren

Warum das wichtig ist
Die Container sind praktisch für uns alle. Wenn sie weg sind, 
müssen SIE alle weiter fahren – das nervt und kostet Zeit und 
Geld.

Unser Appell
Helfen Sie mit! Sprechen Sie Nachbarn an, die es falsch ma-
chen. Seien Sie ein Vorbild. Es braucht nicht viel – nur etwas 
Rücksicht.

Wir haben noch wenige Wochen Zeit zu beweisen, dass wir 
es können.
Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Container 
bleiben!

Bürgerstiftung
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit unserer Bürgerstif-
tung möchten wir ein Zeichen setzen und das bürgerschaftliche 
soziale Engagement in unserer lebenswerten Gemeinde Denk-
lingen I Epfach I Dienhausen, damit zum Ausdruck bringen. 
Durch diese Aktion, einem Bürger aus unserer Mitte zu helfen 
und für Ihn ein lebenswertes Zuhause herzustellen, haben wir 
uns solidarisch verhalten und eine gesellschaftliche Verantwor-
tung übernommen. Jeder von uns kann auf besondere Weise 
eine Verantwortung für die Gestaltung unseres Gemeinwesens 
übernehmen und Projekte gezielt unterstützen. Dabei sind der 
individuellen Bereitschaft zum Engagement keine Grenzen ge-
setzt.

Deshalb haben wir mit Unterstützung der Sparkasse den 
Grundstein für unsere Bürgerstiftung gelegt. Auch Sie können 
sich in die Bürgerstiftung finanziell einbringen. Hierzu ist kein 
großes Vermögen nötig. Mit kleinen und größeren Zuwendun-
gen können Sie mithelfen, dass wir mit unserer Bürgerstiftung 
Projekte in unserer Kommune gezielt, unabhängig, nachhaltig 
fördern und unterstützen. 

Wer stiftet, denkt voraus. Wer stiftet, handelt zukunftsorientiert 
für die nachfolgenden Generationen. 

Wer stiftet, engagiert sich für „seine“ Heimatgemeinde und 
„seine“ Mitmenschen. Mit Ihrer Zuwendung können Sie das 
Stiftungsvermögen erhöhen, um aus den dadurch wachsenden 
Stiftungserträgen dauerhaft und nachhaltig Projekte zu ermög-
lichen oder Sie unterstützen mit Ihrer Zuwendung als Spende 
unmittelbar die laufende Arbeit der Bürgerstiftung. 

Wir würden uns freuen, wenn viele von uns diese Form des bür-
gerlichen Engagements fördern und mit ihren Zuwendungen 
dazu beitragen, dass wir uns weiter als lebens- und liebenswer-
te Gemeinschaft entwickeln können. 

Stiftergemeinschaft der Sparkasse Oberland
IBAN: DE27 7035 1030 0032 5964 13  BIC: BYLADEM1WHM

Ihr

Andreas Braunegger
Erster Bürgermeister

Gemeinde
DENKLINGEN
Denklingen Epfach Dienhausen
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Wissen, was los ist in Denklingen –
alle wichtigen Infos per App!
Denklingen immer in Ihrer Hosentasche: In unserer
Heimat-Info App erhalten Sie als Bürger sämtliche
Informationen, wie News oder Veranstaltungen per Push-
Nachricht direkt aufs Smartphone oder Tablet. Jetzt
kostenlos herunterladen und immer auf dem neuesten 
Stand bleiben!

Schon dabei?

So einfach geht’s:
Schritt 1
Download: Laden Sie die Heimat-Info App im 
App Store (iOS) oder Play Store (Android) herunter.

Schritt 2
Ort wählen: Wählen Sie Denklingen aus.

Schritt 3s
Glocke aktivieren: Klicken Sie auf die Glocke rechts 
oben, um Ihre Favoriten zu verwalten. Alle dort 
ausgewählten Organisationen können Ihnen Push-
Nachrichten senden.

„Mit der Denklingen-App „Heimat-
Info“ bleiben Sie immer informiert –
aktuell, digital und direkt. Viel Spaß 
beim Entdecken!“

– Bürgermeister Andreas Braunegger

Auf einen Blick

✓ Heimat-Info: Die Gemeinde Denklingen als App

✓ Push-Nachrichten von Rathaus, Vereinen und
Organisationen zu aktuellen Infos und
Warnmeldungen

✓ Schadensmelderfunktion: Ob defekte
Straßenlaterne oder kaputtes Spielplatzgerät –
Melden Sie Mängel direkt der Gemeindeverwaltung

✓ Kostenlos und ohne Registrierung nutzbar

✓ Direkter Draht zur Verwaltung

Wichtige Info für alle Vereine, Einrichtungen & 
Organisationen:
Nutzen Sie die Heimat-Info App, um Ihre Mitbürger direkt zu 
erreichen! Veranstaltungen ankündigen, neue Mitglieder 
gewinnen oder über das Vereinsleben berichten – alles in 
einer App. Registrieren Sie sich jetzt kostenlos in der App 
oder auf www.heimat-info.de und machen Sie Ihre 
Nachrichten sichtbar!

Kontakt Heimat-Info:

09498/906585
support@heimat-info.de
Oder wenden Sie sich direkt an unsere Verwaltung.

Mehr Infos unter: www.heimat-info.de
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Anlage 11
(zu Nr. 42 GLKrVVBek)

Gemeinde Denklingen

Zutreffendes bitte ankreuzen & oder in Druckschrift ausfüllen

Bekanntmachung
über die Eintragungsmöglichkeiten in Unterstützungslisten

für die Wahl des [X] Gemeinderats Kreistags Landrats
am 08.03.2026

1. Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungsunterschriften benötigen, können sich die Wahlberechtigten ab dem Tag nach
der Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch spätestens bis Montag, den 19.01.2026 (48. Tag vor dem Wahltag), 12 Uhr, mit
Familienname, Vorname und Anschrift in eine Unierstützungsliste eintragen.

2. Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten:

barrierefreiAnschrift des Eintragungsraums Eintragungszeiten ja / nein

Rathaus Denklingen zu den allgemeinen Dienststunden ya
Rathausplatz 1 Montag bis Freitag:
86920 Denklingen 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Montag bis Mittwoch:
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(Nicht an Feiertagen und am 24.12.2025 und 31.12.2025)

sowie zusätzlich am

Samstag, 20.12.2025 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
Donnerstag, 08.01.2026 bis 20:00 Uhr

3. Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. Wer glaubhaft macht, wegen Krankheit oder körperlicher Behinderung nicht
oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage zu sein, einen Eintragungsraum aufzusuchen, erhält auf Antrag einen
Eintragungsschein. Auf dem Eintragungsschein ist an Eides statt zu versichern, dass diese Voraussetzungen für die Erteilung
vorliegen. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem
Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung
im Eintragungsraum für sie vorzunehmen. Der Eintragungsschein ist bei der Eintragung abzugeben. Eintragungsscheine können
schriftlich oder mündlich (nicht telefonisch) bei der Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft beantragt werden. Die
Eintragung kann nicht brieflich erklärt werden.

4. Personen, di ch eintragen wollen, müssen ihren Personalausweis, ausländische Unionsbürgerinnen/Unionsbürger ihren
Identitätsau s, oder ihren Reisepass vorlegen

Datum
09.Dezemb 25

Unt

Andreas Bfaunegger, Erster Bürgermeister

Angeschlaken am: abgenommen am:
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Anlage 10 (zu $ 34 GLKrWO)
Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter der Gemeinde Denklingen

Zutreffendes ankreuzen Bl oder in Druckschrift ausfüllen

Bekanntmachung
über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl
X] des Gemeinderats

in der Gemeinde Denkligen am 08.03.2026

4. Durchzuführende Wahl:
Am Sonntag, dem 08.03.2028, findet die Wahl von 14 Gemeinderatsmitgliedern statt.

2. Wahlvorschlagsträger
Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von Wählergruppen (Wahlvorschiagsträgern) eingereicht werden. Der Begriff
der politischen Partei richtet sich nach dem Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz). Wählergruppen sind alle
sonstigen Vereinigungen oder Gruppen nafürlicher Personen, deren Ziel es ist, sich an Gemeindewahlen zu beteiligen.
Parteien und Wählergruppen, die verboten sind, können keine Wahlvorschläge einreichen.

3. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
3.1 Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von Wahlvorschlägen aufgefordert. Die Wahlvorschläge können ab Erlass

dieser Bekanntmachung, jedoch spätestens am
Donnerstag, dem 08.01.2026 (59. Tag vor dem Wahltag), 18 Uhr,
der Wahlleiterin/dem Wahlleiter zugesandt oder während der allgemeinen Dienststunden
im Rathaus Denklingen, Rathausplatz 1, 86920 Denklingen übergeben werden.
Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag einreichen.

3.2 Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, findet die Wahl des Gemeinderats nach den Grundsätzen der Verhält-
niswahl statt.

3.3 Wird kein oder nur ein gültiger VVahlvorschlag eingereicht, findet die Wahl des Gemeinderats nach den Grundsätzen der
Mehrheitswahl statt.

4. Wählbarkeit zum Gemeinderatsmitglied
4.1 Für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds ist jede Person wählbar, die am Wahltag

a) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union ist;

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat;
c) seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde eine Wohnung hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne

eine Wohnung zu haben sich in der Gemeinde gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbarkeit nfolge Wegzugs verloren hat,
jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in die Gemeinde zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wählbar.

42 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 21 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist,
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5. Aufstellungsversammlungen
5.1 Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei oder einer Wählergruppe in einer Versammlung aufgestellt, die

zu diesem Zweck für den gesamten Wahlkreis einzuberufen ist.
Diese Aufstellungsversammlung ist

a) eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder Wählergruppe,
b) eine besondere Versammlung von Delegierten, die von Mitgliedern einer Partei oder Wählergruppe für die bevorste-

hende Aufstellung sich bewerbender Personen gewählt wurden, oder
c) eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der Satzung einer Partei oder einer Wählergruppe allgemein für

bevorstehende Wahlen bestellt wurde.
Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegiertenversammlung darf nicht früher als zwei Jahre vor dem Monat, in
dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wählergruppe gewählt worden sein, die im Zeitpunkt der
Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aufstellungsversammlung müssen im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahl-
kreis wahlberechtigt sein. Die Aufstellungsversammlung darf nicht früher als 15 Monate vor dem Monat stattfinden, in dem
der Wanhltag liegt.
Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer Abstimmung gewählt. Jede an der Aufstellungsversammlung teilnah-
meberechtigte und anwesende Person ist hierbei vorschlagsberechtigt. Den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

5.2 Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich bewerbenden Person in den Wahlvorschlag nachrücken, sind in
gleicherWeise wie sich bewerbende Personen aufzustellen.

5.3 Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemeinsame Wahlvorschläge einreichen. Gemeinsame Wahlvorschläge sind in ei-
ner gemeinsamen Versammlung aufzustellen (bei der Bürgermeisterwahl siehe auch Nr. 6.5). Die Einzelheiten vereinbaren
die Wahlvorschlagsträger.

5.4 Bei Gemeinderatswahlen kann die Versammlung beschließen, dass sich bewerbende Personen zweimal oder dreimal auf
dem Stimmzettel aufgeführt werden sollen.

5.5 Besonderheiten bei der Bürgermeisterwahl:
Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern als sich gemeinsam bewerbende Person aufgsstellt werden, sind
folgende Verfahrensarten möglich:

5.5.1 Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsamen Aufstellungsversammlung der Parteien und der Wählergruppen
aufgestellt, die einen gemeinsamen Wahlvorschlag einreichen.

5.5.2 Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine sich bewerbende Person in getrennten Versammlungen auf und reichen
getrennte Wahlvorschläge ein. Eine von mehreren Versammlungen aufgestellte Person muss gegenüber der Wahlleite-
rinidem Wahlteiter®' schriftlich erklären, ob sie als sich gemeinsam bewerbende Person auftreten will oder, falls diese Mög-
lichkeit beschlossen wurde, ob sie sich nicht auf allen Wahlvorschläger: bewerben will.

6. Niederschriften über die Versammlung
6.1 Über die Aufstellungsversammiung ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein:

a) Die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstellungsversammlung,
b) Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung,
e) die Zahl der teilnehmenden Personen,
4) bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die Erklärung, dass die Mehrheit der Delegierten nicht früher als zwei

Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wählergruppe gewählt
worden ist, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren,

e) der Verlauf der Aufstellungsversammlung,
N das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden Personen gewählt wurden,
g die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, ihre Reihenfolge und ihre etwaige mehrfache Aufführung,
h) auf welche Weise ausgsschiedene sich bewerbende Personen ersetzt werden, sofern die Aufstellungsversammlung

Ersatzleute aufgestellt hat.
62 Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung leitenden Person und zwei Wahlberechtigten, die an der Ver-

sammlung teilgenommen haben, zu unterschreiben. Jede wahlberechtigte Person darf nur eine Niederschrift unterzeichnen.
Auch sich bewerbende Personen dürfen die Niederschrift unterzeichnen, wenn sie an der Versammlung teilgenommen ha-
ben.

6.3 Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefügt sein, in die sich diejenigen Wahlberechtigten mit Namen, Anschrift
und Unterschrift eingetragen haben, die an der Versammlung teilgenommen haben.

6.4 Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahlvorschlag beizulegen.

7. Inhalt derWahlvorschläge
74 Bei Gemeinderatswahlen darf jeder Wahlvorschlag höchstens so viele sich bewerbende Personen enihalten, wie Gemein-

deratsmitglieder zu wählen sind.
In unserer Gemeinde darf daher ein Wahlvorschlag höchstens 14 sich bewerbende Personen enthalten. Wenn sich bewer-
bende Personen im Wahlvorschlag mehrfach aufgeführt werden, verringert sich die Zahl der sich bewerbenden Personen
entsprechend.
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72

73

7.4

75

7.6

7.7

7.8

7.9

Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in einem Wahl-
kreis aufgestellt werden. Sie dürfen bei einer Wahl nur in einem Wahlvorschlag benannt werden. Bei Bürgermeisterwahlen
darf jeder Wahlvorschlag nur eine sich bewerbende Person enthalten.
Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen. Gemeinsame Wahlvor-
schläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Kurzbezeichnungen, bei de-
nen der Name der Partei oder der Wählergruppe nur durch eine Buchstabenfolge oder in anderer Weise ausgedrückt wird,
reichen als Kennwort aus. Dem Kennwort ist eine weitere Bezeichnung beizufügen, wenn das zur deutlichen Unterscheidung
der Wahlvorschläge erforderlich ist.
Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der Name des VVahlvorschlagsträgers als Kennwort, bei einem
gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen in der im Wahl-
vorschlag genannten Reihenfolge als Kennwort. Enthalten gemeinsame, aber getrennt eingereichte Wahlvorschläge zur
Bürgermeisterwahl kein oder kein gemeinsames Kennwort, gelten die Kennworte der Wahlvorschläge in alphabetischer
Reihenfolge als gemeinsames Kennwort.

Organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis über die Organisation vorzulegen, wenn sie als organisiert behandelt
werden sollen.
Jeder Wahlvorschlag soll eine beauftragte Person und ihre Stelivertretung bezeichnen, die in der Gemeinde wahlberechtigt
sein müssen. Fehit diese Bezeichnung, gilt die erste unterzeichnende Person als beauftragte Person, die zweite als ihre
Stellvertretung. Die beauftragte Person ist berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entge-
genzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung der beauftragten Person.
Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher sich bewerbender Personen in erkennbarer Reihenfoige entsprechend
der Aufstellung in der Niederschrift über die Aufstellungsversammlung nach Familienname, Vorname, Tag der Geburt, Ge-
schlecht, Beruf oder Stand und Anschrift enthalten.
Angegeben werden können
a) Geburtsnamen, falls sich die Namensführung innerhalb von 2 Jahren vor dem Wahltag geändert hat,
b) kommunale Ehrenämter und im Grundgesetz und in der Verfassung vorgesehene Ämter, falls diese in den Stimmzettel

aufgenommen werden sollen. Es sind dies insbesondere: Ehrenamtliche erste, zweite oder dritte Bürgermeisterin, eh-
renamtlicher erster, zweiter oder dritter Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, stellvertretende Landrätin, stellvertreten-
der Landrat, Kreisrätin, Kreisrat, Bezirkstagspräsidentin, Bezirkstagspräsident, stellvertretende Bezirkstagspräsidentin,
stellvertretender Bezirkstagspräsident, Bezirksrätin, Bezirksrat, Mitglied des Europäischen Parlaments, des Bundestags,
des Landtags,

Dreifach aufzuführende sich bewerbende Personen erscheinen auf dem Stimmzettel vor den zweifach aufzuführenden und
diese vor den übrigen sich bewerbenden Personen.
Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie der Aufnahme ihres Namens in den Wahlvorschlag zustimmt und dass
sie bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt wird. Wird eine
mehrfache Aufsteltung festgestellt, hat die sich bewerbende Person der Wahlleiterin/dem Wahlleiter'' nach Aufforderung
mitzuteilen, welche Bewerbung gelten soll. Unterlässt sie diese Mitteilung oder widersprechen sich die Mitteilungen, sind die
Bewerbungen für ungültig zu erklären.
Die sich bewerbende Person muss außerdem erklären, dass sie nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist.
Ein Wahlvorschlag zur Waht einer berufsmäßigen ersten Bürgermeisterin oder eines berufsmäßigen ersten Bürgermeisters
muss ferner, wenn die sich bewerbende Person im Wahlkreis weder eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt
hat, eine Bescheinigung der Gemeinde, in der die sich bewerbende Person ihre Wohnung, die nicht ihre Hauptwohnung
sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, über ihre Wählbarkeit enthalten.
Das Gleiche gilt für Ersatzleute.
Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Gemeinderats oder der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters muss,
wenn sich die Person nicht in der Gemeinde bewerben will, in der sie ihre alleinige Wohnung oder ihre Hauptwohnung hat,
eine Bescheinigung dieser Gemeinde, bei Personen ohne Wohnung der letzten Wohrsitzgemeinde, enthalten, dass sie
nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. Die Gemeinde darf diese Bescheinigung nur einmal ausstellen.
Das Gleiche gilt für Ersatzleute,

8. Unterzeichnung der Wahlvorschläge
JederWahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unterschrieben sein, die am 19.01.2026 (43. Tag vor dem Wahltag)
wahlberechtigt sind. Die Unterzeichnung durch sich bewerbende Personen oder Ersatzleute eines Wahlvorschlags ist un-
zulässig. Die Unterschriften auf dem Wahlvorschlag müssen eigenhändig geleistet werden. Die Unterzeichnenden müssen
Familienname, Vorname und Anschrift angeben und in der Gemeinde wahlberechtigt sein. Jeder Wahlberechtigte darf nur
einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Die Zurückziehung einzeiner Unterschriften, der Verlust des Wahlrechts oder der Tod
eines Unterzeichnenden des Wahlvorschlags berührt die Gültigkeit des Wahlvorschlags nicht.

Unterstützungslisten fürWahlvorschläge
9.1 Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müssen nicht nur von zehn Wahlberechtigten unterschrieben werden,

sondern zusätzlich von mindestens 60 Wahlberechtigten durch Unterschrift in Listen, die bei der Gemeinde oder bei der
Verwaltungsgemeinschaft aufliegen, unterstützt werden, Neue Wahlvorschlagsträger sind Parteien und Wählergruppen, die
im Gemeinderat seit dessen letzter Wahl nicht auf Grund eines eigenen Wahlvorschlags ununterbrochen bis zum 90. Tag
vor dem Wahltag vertreten waren; sie benötigen allerdings dann keine zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn sie
bei der letzten Landtagswahl oder bei der letzten Europawahl mindestens fünf v.H. der im Land insgesamt abgegebenen
gültigen Stimmen oder bei der letzten Bundestagswahl mindestens fünf v.H. der im Land abgegebenen gültigen Zweitstim-
men erhalten haben. Maßgeblich sind die vom Landeswahlleiter früher als drei Monate vor dem Wahltag bekannt gemachten
Ergebnisse.
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Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlags-
träger in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat seit dessen letzter Wahl auf Grund des gleichen gemeinsamen Wahlvorschlags
bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten waren oder wenn mindestens einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger keine
zusätzlichen Unterstützungsunterschriften benötigt.

92 Indie Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen:
a) die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich bewerbenden Personen und Ersatzleute,
b) Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben,
c) Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet haben.

9.3 Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in dem sich der Eintragungsraum befindet, sowie unmittelbar vor dem
Zugang zu dem Gebäude jede Behinderung oder erhebliche Belästigung der sich Eintragenden verboten.

94 Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos.
9.5 Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die Eintragungsräume, die Öffnungszeiten und die Ausstellung von Eintra-

gungsscheinen an kranke Personen oder Menschen mit körperlicher Behinderung werden von der Gemeinde gesondert
bekannt gemacht.

10. Zurücknahme von Wahlvorschlägen
Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur bis zum 08. 01.2026 (59. Tag vor dem Wahltag), 18 Uhr, zulässig.
Über die Zurücknahme von Wahlvorschlägen im Ganzen beschließen die Wahlvorschlagsträger in gleicher Weise wie über

der Wahlvorschläge. Die beauftragte Person kann durch die Aufstellungsversammlung verpflichtet werden,
ten Voraussetzungen den Wahlvorschlag zurückzunehmen.

die Aufstell
unter be

Datu
09. Dez 2025

Unte

Egger, stellvertretender Gemeindewahlleiter

Angsschlagen am: abgenommen am:
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WINTERDIENSTEINSATZ DES BAUHOFES
Der Bauhof ist auch in diesem Jahr wieder bemüht, den Win-
terdienst ordnungsgemäß durchzuführen. Nach dem aktuellen 
Räum- und Streuplan der Gemeinde werden zunächst die Haupt-
verkehrswege, die Steilstrecken, sowie die neuralgischen Punkte 
(gefährliche Einmündungen) geräumt und gestreut. 

Insbesondere bei extremen Wetterlagen können die Winterdienst-
fahrzeuge nicht überall gleichzeitig sein. Die Bauhofmitarbeiter 
bitten daher um Verständnis, wenn die Hauptverkehrswege und 
wichtigen Punkte zuerst bedient werden müssen.

Das Räumfahrzeug benötigt eine Breite von ca. 3,5m, weshalb am 
Straßenrand abgestellte Fahrzeuge den Winterdienst enorm er-
schweren. Wir bitten daher die Straßenanlieger ihre Fahrzeuge im 
Winter möglichst nicht am Straßenrand zu parken.

Für Ihr Verständnis und eine gegenseitige Rücksichtnahme bedankt 
sich Ihr Bauhof Denklingen.

Wir sind für Sie unterwegs!
Ihr Team vom Bauhof Denklingen

WINTER-, RÄUM- UND STREUDIENST  
VOR JEDEM ANWESEN
Gehbahn sichern
Auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen mit oder ohne Gehwegen 
muss vor dem Anwesen eine ca. 1,00 m breite Gehbahn bei Eis und 
Schnee geräumt und gestreut werden. Dabei müssen auch Abfluss-
rinnen, Hydranten, Kanaleinläufe usw. freigehalten werden.

Von 7 Uhr bis 20 Uhr
Räum- und Streupflicht bedeutet: ab 7 Uhr besteht Räum- und 
Streupflicht, an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr. Die 
Sicherungsmaßnahmen sind bei Bedarf bis 20 Uhr zu wiederholen.

Räumen und abstumpfende Mittel zum Streuen
Zum Streuen sollen nur abstumpfende Mittel wie Sand, Splitt usw. 
verwendet werden. Salz sollte echten Problemfällen wie extremen 
Steigungen oder Eisplatten vorbehalten bleiben.

Verantwortliche Personen
Eigentümer oder Nutzungsberechtigte der Anwesen, bzw. die von 
Ihnen Beauftragten, sind für einen funktionierenden Räum- und 
Streudienst verantwortlich. Bei Vorder- und Hinterliegern sind alle 
gemeinsam für Ihren Straßenbereich verantwortlich.

Gesetzliche Pflicht
Räumen und Streuen ist gesetzliche Pflicht nach dem Bayerischen 
Straßen- und Wegegesetz sowie der Verordnung über die Reinhal-
tung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der 
Gehbahnen im Winter in der Gemeinde Denklingen.
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ADRESSENVERZEICHNIS
ZWECKVERBAND ZUR  
ABWASSERBESEITIGUNG
Sitz: Rathaus Denklingen 
Telefon 0 82 43 / 8 53 33 - 33

AGENTUR FÜR ARBEIT
Nebenstelle Landsberg Mühlweg 3a 
86899 Landsberg am Lech 
Telefon 0 81 91 / 92 306 0

JOBCENTER LANDSBERG AM LECH
Telefon 0180 / 1000 256 851 000

BEZIRKSKAMINKEHRERMEISTER/  
ENERGIEBERATER (HWK)
für Denklingen und Dienhausen  
Stefan Kilian, St. Leonhardstr. 11,  
86946 Pflugdorf 
Telefon 0 81 94 / 99 86 538 
Fax 0 81 94 / 99 86 539 
für Epfach 
Stefan Welz, Menhofer Straße 29,  
86920 Denklingen 
Telefon 0 82 43 / 96 10 10 

AMT FÜR LANDWIRTSCHAFT
Kaiser-Ludwig-Str. 8 a 
82256 Fürstenfeldbruck 
Telefon 0 81 41 / 32 23 0 

AMTSGERICHT LANDSBERG AM LECH
Lechstraße 7 
86899 Landsberg am Lech  
Telefon 0 81 91 / 10 80

FINANZAMT LANDSBERG AM LECH
Israel-Beker-Str. 20 
86899 Landsberg am Lech  
Telefon 0 81 91 / 332 0

POLIZEIINSPEKTION  
LANDSBERG AM LECH
Katharinenstraße 33 86899  
Landsberg am Lech  
Telefon 0 81 91 / 932 0

LANDRATSAMT  
LANDSBERG AM LECH
Von-Kühlmann-Str. 15  
86899 Landsberg am Lech 
Zentrale, Telefon 0 81 91 / 129 0

Abfallentsorgung/Beratung  
Telefon 0 81 91 / 129 1481  
Kfz-Zulassungsstelle  
Telefon 0 81 91 / 129 1337

LECHELEKTRIZITÄTSWERKE
Betriebsstelle Buchloe Lechrain  
Bahnhofstr. 13, 86807 Buchloe 
24 Std. Störungsdienst: 
Telefon 0800 / 539 638 0

SOZIALE EINRICHTUNGEN
Senioren und Pflegeheime  
Alten und Pflegeheim der  
Arbeiterwohlfahrt, Lechstraße 5  
86899 Landsberg am Lech  
Telefon 0 81 91 / 91 95 0  

Caritas Seniorenzentrum  
Heilig Geist Spital  
Kommerzienrat-Winklhofer-Str. 3  
86899 Landsberg am Lech  
Telefon 0 81 91 / 94 08 50

KreisSeniorenheim Vilgertshofen
Ulrichstraße 2, 86946 Vilgertshofen 
Telefon 0 81 94 / 93 05 0  

Seniorenpension Tannenhain  
Augsburger Str. 36 
86899 Landsberg am Lech  
Telefon 0 89 19 / 92 25 51  

Ökumenische Sozialstation  
St. Martin
Kommerzienrat-Winklhofer-Str. 3  
86899 Landsberg am Lech  
Telefon 0 81 91 / 92 860 

Mobile Pflege Fuchsta 
Wegäcker 2 a, 86925 Fuchstal-Asch 
Telefon 0 82 43 / 99 35 50  

Familienpflegewerk des Bayer.  
Landesverbandes des KDFB e. V.  
Ansprechpartner f. Landsberg a. Lech:  
Roswitha Hupfer-Müller 
Telefon 0 82 45 / 2907 
Fax 0 82 45 / 90 35 42 
hupfermueller@familienpflegewerk.de  

Hospiz und Pallitativverein  
Begleitung und Beistand für schwer  
kranke und sterbende Menschen und  
deren Angehörige
Spöttinger Straße 14A 
86899 Landsberg am Lech  
Telefon 08191/42388 
Fax 08191/921433 
info@hpvlandsberg.de  
www.hpvlandsberg.de

BERATUNGSSTELLE FÜR MENSCHEN  
MIT BEHINDERUNG
Lebenshilfe für Menschen  
mit Behinderung e.V.
Eulenweg 1, 86899 Landsberg a. Lech 
Telefon 0 81 91 / 94 91- 0 
EUTB – Beratungsstelle für  
Menschen mit Behinderung  
Zehnerweg 3a, 86899 Landsberg a. Lech 
Telefon �01520/9902415 (Mo. und Mi.) 

01520/1753826 (Di. und Do.)

eutb.ll@ospe-ev.de, 
www.eutb-ospe.de

KINDERGARTEN
Kindergarten „Fantasiereich“ 
Hauptstraße 29, 86920 Denklingen 
Telefon 0 82 43 / 7169700 

BRK-Waldkita Denklingen  
„Eichhörnchenbande“  
Telefon 0 160 / 97719062  
koch@kvlandsberg.brk.de

SCHULEN
Grundschule Denklingen, 
Birkenstraße 4 
Telefon 0 82 43 / 8 53 39 - 0 
Fax 8 53 39 - 10 

Weiterführende Schulen  
Mittelschule Fuchstal  
Telefon 0 82 43 / 90130 
Dom.-Zim.-Gymnasium Landsberg 
Telefon 0 81 91 / 927010 
Ignaz-Kögler-Gymnasium Landsberg 
Telefon 0 81 91 / 6571080 
Joh.-Winklh.-Realschule Landsberg 
Telefon 0 81 91 / 92640  
Staatl.-Realschule Schongau  
Telefon 0 88 61 / 2318 0 
Welfen-Gymnasium Schongau 
Telefon 0 88 61 / 2333 0 
Marien-Gymnasium Kaufbeuren 
Telefon 0 821 / 455 811 600

GEMEINDEBÜCHEREI
Telefon 0 82 43 / 8 53 39 - 14  
buecherei@denklingen.eu
Öffnungszeiten: 
Nur während der Schulzeiten 
Montag:	 10.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag:	 16.00 – 18.00 Uhr

PFARRÄMTER
Kath. Pfarramt „St. Michael“ 
Hauptstraße 26 
86920 Denklingen 
Telefon 0 82 43 / 23 40  

Kath. Pfarramt Asch  
Telefon 0 82 43 / 23 05 

Kath. Pfarramt „St. Bartholomäus“ 
Epfach Zentralbüro der PG Lechrain 
St.-Nikolaus-Str. 12 
86934 Reichling 
Telefon 0 81 94 / 5 39  

Evang. Pfarramt Schongau  
Blumenstr. 5a 
Schongau 
Telefon 0 88 61 / 73 58

ÄRZTE
Allgemeinärztin  
Christina Neumann  
Hauptstraße 23 
86920 Denklingen 
Tel. 0 82 43 / 20 71 
Öffnungszeiten:  
Montag – Freitag: 08.00 – 12.30 Uhr 
Dienstag: 16.00 – 19.00 Uhr 
Donnerstag: 16.00 – 18.00 Uhr

Zahnärztin 
Gabriele Klara Mihali 
Am Weiher 22, 86920 Denklingen 
Telefon 0 82 43 / 96 87 20

PSYCHIATRIE – KRISENDIENST
Wohnortnahe Hilfe in seelischer Not 
Telefon 0180 / 655 3000 
(0,20 €/Anruf aus dem Festnetz;  
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) 
täglich von 9.00 bis 24.00 Uhr  
365 Tage im Jahr 
In seelischen Krisen und  
psychiatrischen Notfällen können sich 
die Bürgerinnen und Bürger  
Oberbayerns an den Krisendienst 
Psychiatrie wenden. 
Mehr Informationen unter:  
www.krisendienstpsychiatrie.de

ABFALLENTSORGUNG
Haus, Sperr und Biomüllabfuhr:  
Kostenlose Service Nummer  
Telefon 0800 800 300 6  

Abfallwirtschaftszentrum  
des Landkreises 
86928 Hofstetten 
Telefon 0 81 96 / 99 92 37  

Wertstoffhof Denklingen  
beim Bauhof: 
Di./Do. 16.00 – 18.00 und 
Sa. 08.00 – 12.00 Uhr 
(01.03. – 31.10./Sommerzeit) 
Di./Do. 16.00 – 18.00 und 
Sa. 09.00 – 12.00 Uhr 
(01.11. – 28.02./Winterzeit)

MUSEUM
Abodiacum Epfach  
Ausstellung über römische Geschichte
Via Claudia 16, 86920 Epfach
Telefon 0 88 69 / 8 61
täglich von 10.00 – 17.00 Uhr geöffnet

Gemeinde
DENKLINGEN
Denklingen Epfach Dienhausen
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Telefon: 0561 785-16183 
 

 

 Kassel, den 24.11.2025 

 

 

Selbsthilfe für Menschen mit Behinderung 
 

Menschen, deren Leben nachhaltig durch eine seelische, geistige oder körperliche Behin-

derung geprägt ist, brauchen Hilfe und Unterstützung, die weit über Arztbesuche hinaus-

gehen. Hier setzt die Arbeit von Selbsthilfeeinrichtungen ein, denn Integration und Teil-

habe sind besonders wichtige Ziele. 

 

Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung am 03.12.2025 betont 

die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) die Wichtigkeit 

von Selbsthilfeeinrichtungen. Diese bieten Betroffenen und ihren Angehörigen viele Vorteile 

und entlasten mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit die Versichertengemeinschaft der gesetz-

lichen Krankenkassen. Deshalb unterstützt die SVLFG die Arbeit der Selbsthilfeeinrichtun-

gen ideell und finanziell. Verankert ist diese Förderung auch im Aktionsplan der SVLFG zur 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. 

 

Vor allem der Austausch unter Gleichgesinnten ist wichtig und ein wesentlicher Bestandteil 

der Selbsthilfe. Die Selbsthilfegruppen haben sich ebenso die Lobby-Arbeit zum Ziel gesetzt. 

So gibt es Landesverbände, die die Interessen der Betroffenen gegenüber der Politik vertre-

ten oder in Gesprächen mit Vertretern der Ärzteschaft Wege suchen, damit eine enge Zu-

sammenarbeit zum Wohle der Menschen mit Behinderung möglich wird.  

 

Damit Selbsthilfe funktioniert, übernehmen Kontaktstellen deren Koordinierung. Sie sind die 

erste Anlaufstelle und beraten Menschen über die Möglichkeiten, aber auch über die Gren-

zen von Selbsthilfe. Außerdem unterstützen sie bei der Suche nach Gleichbetroffenen, 
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vermitteln Kontakte und geben Hinweise auf professionelle Versorgungs- und Beratungsan-

gebote. Weitere Informationen für Menschen mit Behinderungen gibt es unter: 

www.svlfg.de/selbsthilfefoerderung 

www.bag-selbsthilfe.de 

www.deutscher-behindertenrat 

SVLFG 
 

sicher & gesund aus einer Hand 

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau – kurz SVLFG – ist der Verbundträger der Landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft, Alters-, Kranken- und Pflegekasse. Durch die berufsständische Selbstverwaltung ist 
die direkte Mitwirkung der Versicherten sichergestellt. Mit den Kenntnissen über die besonderen Bedürfnisse der Versi-
cherten und deren Betriebe trägt die SVLFG als Partner im ländlichen Raum zur größtmöglichen Arbeitssicherheit bei und 
unterstützt bei einer gesundheitsfördernden Lebensweise. Zu den herausragenden, übergreifenden Leistungen gehören 
die Betriebs- und Haushaltshilfe und speziell auf die Grüne Branche zugeschnittene Gesundheitsangebote. Die SVLFG 
zeichnet sich durch wirkungsvolle, versicherungszweigübergreifende Präventionsarbeit aus. 
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REDAKTIONSSCHLUSS
FEBRUAR AUSGABE

Dienstag, den 20.01.2026 um 18:00 Uhr
Kontakt: gemeinde@denklingen.de
Unvollständige oder später eingehende Beiträge werden nicht 
veröffentlicht.

Formate und Hinweise:
› �Beiträge/Texte bitte als Word-Dokument oder PDF einreichen 

(reine Texte bitte nie als PDF abgeben).
› �Den Namen des Texterstellers sowie die Bildquelle 

müssen im Dokument angegeben sein. Diese Angaben sind aus 
rechtlichen Gründen notwendig.

› �Verwendete Bilder bitte als separate Einzeldateien 
in guter Bildqualität senden.

› �Falls Plakate oder Flyer eingereicht werden, bitte 
im PDF-Format abgeben.

Wir danken für Ihr Verständnis!

www.tuvsud.com/de

Schlepper-Prüfung
Bauhof Denklingen
Hauptuntersuchung von Zugmaschinen am Mittwoch,
21.01.2026, von 09:00 Uhr bis 09:45 Uhr

Bauhof Denklingen
Industriestraße 2
86920 Denklingen

Für Fragen steht Ihnen Ihr TÜV SÜD 
Service-Center in Landsberg/Lech 
unter der Telefonnr.: 08191 50271 
gerne zur Verfügung. 

Hauptuntersuchung von Zugmaschinen am Mittwoch, 
21.01.2026, von 9:00 bis 9:45 Uhr

Pressemitteilung ®SVLFG TUV
SUD:
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Am 28.11.25 fanden in der Sporthalle Reichling zum Jahresab-
schluss die Gürtelprüfungen des 1. Karate-Dojo-Altenstadt/Obb.e.V. 
statt.

Nach dreimonatiger Vorbereitung konnte allen 14 Teilnehmern im 
Alter von 7 bis 63 Jahren der begehrte neue Gürtel verliehen wer-
den.

Die Prüfer Christine Wetzel 3. Dan Shotokan-Karate für die Unterstu-
fe (Weißgurte bis Grüngurte) und Mike Croll 7. Dan Shotokan-Kara-
te (Braungurte) waren mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden 
und wünschen den Prüflingen auf ihrem weiteren Karate-DO (Weg) 
alles Gute.

KARATE –  
ERFOLGREICHE GÜRTELPRÜFUNGEN

Gemeinde ..sDENKLINGEN
Druklingen Epfach Dienhausen
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Der Tag begann wie immer mit einem Gedenkgottesdienst in der 
Pfarrkirche, dort zelebrierte Pater Alisa Ambrose eine feierliche 
Messe. Anschließend marschierten wir zum Kriegerdenkmal. Nach 
der Rede durch Vorstand Heinen, den üblichen Liedern und Böller-
schüssen wurde zum gedenken an die Verstorbenen der beiden 
Weltkriege ein Kranz niedergelegt und für die drei im abgelaufe-
nen Vereinsjahr verstorbenen Mitglieder je eine Kerze entzündet. 
Danach ging es ins Gasthaus zum gemeinsamen Mittagessen. Mu-
sikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch den Musikverein 
Denklingen, der bis ca. 13.20 Uhr spielte. Um 13.30 Uhr eröffnete 
Vorstand Heinen die 153. Jahreshauptversammlung.
Nach der Begrüßung, Bericht des Vorstandes, Protokoll des Schrift-
führers, Kassenbericht des Kassiers und Entlastung des Vorstandes 
gab es zwei Neuaufnahmen. 

Die Neuwahlen liefen, dank guter Vorbereitung, diesmal sehr har-
monisch ab. Leider konnte  der Posten des Fähnrichs nicht besetzt 
werden. Es erklärten sich aber mehrere Vereinsmitglieder bereit, 
bei wichtigen Anlässen, wie Beerdigungen usw. diesen Part zu über-
nehmen.  
Danach gab es acht Ehrungen für langjährige Mitglieder, wovon 
aber leider nur drei anwesend waren.
Erfreulich ist, dass wir einem Mitglied zu seiner 60jähriger Vereins-
mitgliedschaft gratulieren konnten.

Unser nächster Vereinsausflug findet am 27.06.2026 statt und führt 
uns nach Burghausen. Leider können nur 30 Personen daran teil-
nehmen. Also schnell sein!!! 
� Text: Dieter Alberg, Schriftführer, Foto: Claudia Fridgen

153. VETERANENJAHRESTAG UND JAHRES-
HAUPTVERSAMMLUNG MIT NEUWAHLEN  
AM 29.11.2025 IM GASTHAUS ZUR SONNE

Der neugewählte Ausschuss, v. l.: Martin Haseitl (Beisitzer und Kanonier), Maximilian Malley (Beisitzer), Jürgen Malley 
(Kassierer), Zoran Radkovic (Beisitzer), Walter Heinen (1. Vorstand), Dieter Alberg (Schriftführer), Daniel Kehl (2. Vorstand) 
und Rainer Reinsch (Beisitzer). Alle auf dem Foto sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
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VEREINSLISTE
1. Karate Dojo Altenstadt/Obb. Croll Mike 08869/912245

Christliche Pfadfinder (VCP) Gruppe Denklingen Albrecht Stephan 0152/26683974

Faschingsgesellschaft Epfach Seyfried Benjamin, Besel Christoph, Besel Markus 0176/72202315

FFW Denklingen Benjamin Schleich 0151/21835556

FFW Dienhausen Schneider Eva 08243/9930964

FFW Epfach Deininger Claudia 08869/1533

Frauenkreis Epfach Fridgen Claudia 08869/911210

Gartenbauverein Denklingen Lehner Lucia 08869/9137076

Holzhauerverein Ried Johann 08243/2727

Jagdgenossenschaft Denklingen Aßner Michael 0173/9884354

Jagdgenossenschaft Epfach Schelkle Martin 08869/911031

Kirchenchor Denklingen Weber Jürgen 08243/960507

Kirchenchor Epfach Denk Michael 08806/923732

Kirchenpfleger Denklingen Hitzelberger Norbert 08243/1348

Kirchenpfleger Epfach Holzapfel Peter 0172-8219055

Kommandant der FFW Denklingen Gleich Christian 0151/51052878

Kommandant der FFW Dienhausen Unsin Daniel 08243/9931974

Kommandantin der FFW Epfach Deininger Claudia 08869/1533

Landjugend Denklingen Himml Florian 0151/16837898

Landjugend Epfach Edenhofer Daniela 0160/1896987

Musikverein Denklingen Pusch Angelika 0170/3811295

Pfarrgemeinderat Denklingen Hefele Wolfgang 08243/1365

pro Bahn Oberbayern e.V. Fuchstal-Bahn Albrecht Tyll-Patrick 08243/993924

Schützenverein Denklingen Mayer Markus 0152/23525287

Schützenverein Epfach Calvin Arnet 0157/85902677

Sonnenschein e.V. Haseitl Katrin 08243/9935849

Spirit of Joy Ambos Manuel 0176/86186818

Theaterverein Denklingen e.V. Braunegger Ludwig 0170/2889010

Trachtenverein Epfach Schelkle Matthias 08869/7754811

TSV Epfach Lankes Yvonne 08869/921525

VdK Ortsverband Epfach Edenhofer Peter 0175/2485943

Veteranenverein Denklingen Braunegger Andreas 08243/3197

Veteranenverein Epfach Heinen Walter 08869/879

VfL Denklingen Braunegger Sabine 08243/2668

Waldgenossenschaft Denklingen Ried Johann 08243/2727

Waldgenossenschaft Dienhausen Müller Josef 08243/1495

Gemeinde
DENKLINGEN
Denklingen Epfach Dienhausen






















